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Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

1 Anlass und Ziel der Planung

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, im Ortsteil Gnotzheim auf einer ange-
messenen Flache, eine fur die GroRe des Ortes vertragliche Anzahl von 11 Baugrund-
stucken, fur Wohnbebauung auszuweisen.

Der Grofteil der vorhandenen Grundstlicke im nordlich angrenzenden Baugebiet ,,Bul-
lenheimer Buck“ ist bereits bebaut. Derzeit sind hier lediglich noch 4 Grundstlicke un-
bebaut. Diese Bauplatze befinden sich jedoch in Privatbesitz und stehen auf dem
freien Markt nicht mehr zur Verfiigung.

Ebenso verhalt es sich im nord-ostlich angrenzenden Baugebiet ,,Bullenheimer Buck
I1“, wo ebenfalls 4 unbebaute Grundstucke vorhanden sind, welche sich gleicherma-
Ren in Privatbesitz befinden.

Im bereits erschlossenen und bebauten Ortsbereich von Gnotzheim stehen keine Bau-
grundstiicke mehr zur Verfigung. Auch befinden sich im Altortbereich nur wenige
Leerstande.

Die Gemeinde Martinsheim fuhrt ein Leerstandskataster. Dieses wird laufend aktuell
gehalten. Zudem erfolgt eine regelmafige Ansprache der Eigentumer der Leerstande
um den Verkaufswillen und somit die Wiedernutzbarmachung der Gebaude bzw.
Grundstucke zu unterstutzen.

Derzeit sind jedoch keine Eigentumer zu einer VerauBerung von leerstehenden Gebau-
den im Ortskern bzw. von unbebauten Grundstucken bereit.

Es gingen bereits Anfragen bei der Gemeindeverwaltung nach Bauflachen ein. Da je-
doch keine unbebauten Grundstlicke zur Deckung dieses Bedarfs auf dem Markt vor-
handen sind, ist eine Bereitstellung weiterer Bauflachen erforderlich, um einer Ab-
wanderung von Kindern Gnotzheimer Familien vorzubeugen.

Die Gemeinde hat die notwendigen Flachen fur die Baugebietsausweisung bereits im
Vorfeld bereits erworben und wird und die Grundstiicke nach der ErschlieBung mit mit
einem Baugebot veraufiern.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schlieBt an den westlichen Ortsrand von
Gnotzheim an. Eine Beeintrachtigung des Ortsbildes findet nicht statt. Vielmehr han-
delt es sich hier um einen Luckenschluss zwischen den bereits bebauten MD-Gebieten
im Norden und Suden und bildet somit die logische und stimmige Fortfuhrung der ge-
wachsenen Ortsbebauung.

2 Planungsrechtliche Voraussetzungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Martinsheim hat in seiner Sitzung am 04.12.2017 be-
schlossen den Bebauungsplan ,,Am Berg“ aufzustellen.

Das Verfahren wird auf der Grundlage des aktuellen Baugesetzbuches in seiner zuletzt
am 27.03.2020 geanderten Fassung durchgefuhrt.

Gemal Beschluss soll das Verfahren nach § 13b BauGB (Einbeziehung von AuBenbe-
reichsflachen in das beschleunigte Verfahren) durchgefiuihrt werden.

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt



Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

Ein Bebauungsplan liegt fur den beplanten Bereich noch nicht vor. Im Flachennut-
zungsplan der Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim ist die Uberplante Flache im
nordlichen Bereich als ,,Dorfgebiet“ (MD) dargestellt. Fur den wesentliche Bereich
liegt eine Darstellung als ,,Flache fur die Landwirtschaft® vor. Dies entspricht nicht
der geplanten Nutzung als WA-Gebiet. Der Flachennutzungsplan wird gem. §13a (2)
Nr. 2 BauGB auf dem Wege der Berichtigung angepasst.

Gemal 8§13 Abs. 3 des BauGB wird von einer Umweltpriufung abgesehen.

3 Beschreibung des Plangebietes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt nordostlich an den Ortskern von
Gnotzheim, welcher im Flachennutzungsplan als Dorfgebiet (MD) dargestellt ist. Im
Norden und Nord-Osten schlieBen sich unmittelbar die Dorfgebiete ,,Bullenheimer
Buck und ,,Bullenheimer Buck I an.

Die beplante Flache ist die logische Fortfuhrung der bestehenden Ortsbebauung und
stellt einen Luckenschluss zwischen der sudlich angrenzenden Bebauung und dem
nordlich anschlieBRenden Baugebiet ,,Bullenheimer Buck* dar. Hierdurch wird der mo-
mentan eher ,,ausgefranste ostliche Ortsrand zusatzlich etwas abgerundet.

Zudem ware eine spatere ErschlieBung weiterer Flachen in ostlicher Richtung hier-
durch begunstigt.

Eine Beeintrachtigung des Ortsbildes ist nicht zu befiuirchten.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstucke der Gemarkung Gnotzheim mit den
Flur-Nummern 103 und 104 komplett, sowie einen Teilbereich des Flurstiicks 105 und
die sudlichen Bereiche der Grundstiicke 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5 und
104/6.

Das Grundstiick 103 wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Ackerflache). Der Weg
mit der Flurnummer 104 dient zur ErschlieBung und Bearbeitung der landwirtschaftli-
chen Flache. Der Grinweg FlurNr. 105 wird nur fuBlaufig genutzt.

Die nordlichen Bereiche der Grundstucke 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5 und
104/6 liegen im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplanes ,,Bullenheimer
Buck“. Die Geltungsbereichsgrenze dieses Bebauungsplanes verlauft jedoch mitten
durch die Grundstuicke, sodass die nordlichen Bereiche bisher nicht von einem Bebau-
ungsplan uberplant waren. Daher werden diese Bereiche in den Geltungsbereich des
geplanten Bebauungsplans ,,Am Berg* als private Grunflachen mit einbezogen.

Die Wege der Flurnummern 104 und 105 sind als offentliche Wege gewidmet. Die ubri-
gen Grundstucke innerhalb des geplanten Geltungsbereiches befinden sich in Privatbe-
sitz.

An den Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplanes grenzen im Suden und Norden
bestehende Siedlungsflachen an. Ostlich des Plangebietes befinden sich landwirt-
schaftlich genutzte Flachen. Westlich schlieBen sich Grunflachen an.

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt



Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

Die GroBRe des Geltungsbereiches betragt ca. 1,38 ha.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt.
im Norden  durch die nordlichen Bereiche der Grundstucke 104/1, 104/2,
104/3, 104/4, 104/5 und 104/6
im Osten durch die StraBe 699
im Suiden durch das Grundstlick 98 und den Weg 97 und 97/1
im Westen  durch das Grundstiick 106

Das Plangebiet liegt bei einer mittleren Gelandehohe von ca. 288 muNN und weist
eine Neigung von i. M. 9 % in Nord-Sud-Richtung auf.

4 Geplante bauliche Nutzung

4.1 Art der baulichen Nutzung

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO)
festgesetzt.

4.2 MabB der baulichen Nutzung

Das MalB der baulichen Nutzung wird in Anlehnung durch die Festlegung der Grundfla-
chenzahl (GRZ) auf 0,45 sowie der Geschossflachenzahl (GFZ) auf 0,6 festgesetzt.
Maximal werden zwei Vollgeschosse zugelassen mit einer maximalen Wandhohe von
6,50 m und einer maximalen Firsthohe von 10,50 m.

4.3 Bauweise und uberbaubare Grundstiicksflachen

Es wird die offene Bauweise gemal § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt.
Durch die festgesetzten Baugrenzen sind die Uberbaubaren Flachen hinreichend be-
grenzt.

5 Ortliche Bauvorschriften

Um das Plangebiet fur die potentiellen Bauherren moglichst attraktiv zu gestalten und
um moglichst vielen Bauwilligen ein Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58
BayBO zu ermoglichen, hat die Gemeinde sich fur die Aufstellung eines ,,schlanken“
Bebauungsplans mit moglichst wenigen Festsetzungen entschieden.

6 ErschlieBung

6.1 Verkehrsfilhrung

Die Anbindung des Wohngebietes an das offentliche Verkehrsnetz erfolgt uber die be-
reits vorhandene StraBe mit Flur-Nr. 699.

Ausgehend von dieser Strafhe wird eine neue ErschlieBungsstraBe in westlicher Rich-
tung in das neue Baugebiet gefiihrt. Die o6ffentliche Verkehrsflache hat eine Breite
von 6,50 m und endet nach ca. 130 m in einem Wendehammer mit einem Wendekreis-
durchmesser von 15m.

Vom Wendehammer ausgehend, wird ein FuBweg bis zur offentlichen Grunflache am
westlichen Baugebietsrand weitergefuhrt. Dieser dient zum einen der fuBlaufigen Er-
schlieBung des Baugebietes. Zum anderen konnen in dieser offentlichen Flache die
notwendigen ErschlieBungsleitungen fur das Baugebiet verlegt werden.

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt



Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

6.2 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung des Ortsbereiches wird durch die Fernwasserversorgung Franken
(FWF) sichergestellt.

Die Wasserversorgung des Baugebietes kann ausgehend von der vorhandenen
Wasserleitung uber die offentlichen Wege FluNr. 97 und 105 von Sud-Westen
aus erfolgen.

Es ist der Ausbau einer Stichleitung geplant, welche an die bestehende Wasser-
leitung angeschlossen wird. Denkbar ware auch der Ringschluss mit Anschluss
an die bestehenden Leitungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,,Bullen-
heimer Buck® im Norden. Die Dimensionierung der Hauptleitung wird im Zuge
der tiefbautechnischen ErschlieBungsplanung festgelegt.

Trink- und Loschwasser wird im Erweiterungsbereich in ausreichender Qualitat
und Menge, sowie mit dem notigen Druck bereitgestellt werden.

6.3 Entwasserung

Die Abwasserbeseitigung der auf den Grundstlicken anfallenden Wasser soll im Trenn-
system erfolgen. Hierfur wird auf offentlichem Grund jeweils ein Regen- und ein
Schmutzwasserkanal hergestellt. Die beiden Kanalleitungen werden in sudlicher Rich-
tung im Bereich der offentlichen Grunflache gefiihrt.

Der Schmutzwasserkanal wird bis zum Weg FlurNr. 97 gefiihrt und verlauft dann unter
diesem weiter in westlicher Richtung, wo er an den bestehenden Mischwasserkanal in
der Kreisstrahe KT 21 angeschlossen wird.

Der Regenwasserkanal wird in eine neu anzulegende Regenruckhalteanlage innerhalb
der sudlichen Grunflache eingeleitet. Von dort wird das Regenwasser gedrosselt dem
westlich verlaufenden Ippesheimer Seegraben zugefuhrt.

Die schadlose Ableitung des Wassers wird in einem separaten Verfahren nachgewiesen
und die wasserrechtliche Genehmigung hierfur wird beim Landratsamt Kitzingen bean-
tragt.

6.4 Energieversorgung, Telekommunikation

Die Stromversorgung des Planungsgebietes erfolgt Uber die N-Ergie AG.

Der Anschluss des Baugebietes an die Telekommunikationsanlagen, erfolgt Uber die
Deutsche Telekom.

Die Versorgungstrager werden bei der tiefbautechnischen ErschlieBungsplanung betei-
ligt.

6.5 Abfallentsorgung

Der Wendehammer mit 15m Wendkreisdurchmesser ist zum Wenden eines 3-achsigen
Mullfahrzeuges nur bedingt geeignet, soweit dieser von parkenden Fahrzeugen und
sonstigen Hindernissen freigehalten wird. Sollten vom Entsorgungsunternehmen gro-
Rere Mullfahrzeuge zur Abfallentsorgung eingesetzt werden, ist es moglich die Mull-
tonnen an einer zentralen Stelle (Einmundungsbereich StraBe FlurNr. 699/ neue Er-
schlieBungsstraBe) zur Abholung bereitzustellen. Hier wird eine entsprechende Sam-
melstelle angeordnet.

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt



Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

6.6 Technischer Umweltschutz, Immissionsschutz

Zur Abschatzung der Immissionsbelastung im Geltungsbereich wurden die Auswirkun-
gen der Emissionen der angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstelle auf FlurNr. 96
untersucht und berechnet (Wolfel Engineering GmbH, Hochberg, mit Datum vom
10.06.2021, siehe Anlage).

Die Berechnung zeigt, dass mit den getroffenen Annahmen die WA-OW der DIN 18005-
1 bzw. WA-IRW der TA Larm im Tagzeitraum im gesamten Plangebiet sowohl fur den
regularen Betrieb als auch wahrend der Erntezeit eingehalten werden.

Im Nachtzeitraum ist im sudwestlichen Bereich des Plangebiets auf den Baufeldern Nr.
6 und Nr. 7 gemaB Bebauungsplan mit Uberschreitungen des WA-OW um bis zu 3 dB
wahrend des regularen Anlagenbetriebs zu rechnen.

Wahrend der Erntezeit werden die WA-OW nachts deutlich um bis zu 12 dB uberschrit-
ten. Die zulassigen Immissionswerte fir seltene Ereignisse im Sinne der TA Larm wer-
den wahrend der Erntezeit, die gemah Betreiberangaben an weniger als 10 Nachten
pro Jahr stattfindet, jedoch eingehalten.

Somit sind im Rahmen der Ernte im Sinne der TA Larm keine Konflikte zu erwarten.

Spitzenpegelereignisse sind im Tagzeitraum unkritisch. Im Nachtzeitraum kommt es
im sudwestlichen Bereich (auf den Baufeldern Nr. 6 und Nr. 7 gemalB Bebauungsplan)
zu Uberschreitungen auf Hohe des EG sowie auf Hohe des OG.

Im sudwestlichen Bereich des Plangebiets ist somit mit Larmkonflikten auf Grund von
Anlagenlarm zu rechnen.

Es sind daher zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse im Innern von
Gebauden mit schutzbedurftigen Nutzungen bauliche MaBnahmen auf der Grundlage
der offentlich-rechtlichen Anforderungen an den Schallschutz gegen Auflenlarm (z. B.
durch Raumsituierung) vorzunehmen. Das bedeutet, dass im betreffenden Bereich
(Baufelder Nr. 6 und 7) schutzbedurftige Raume zur Nachtzeit (Kinderzimmer, Schlaf-
zimmer) auf der der landwirtschaftlichen Hofstelle abgewandten Seite (Grundstlick 6
Nord- und Westseite, Grundstiick 7 Nord- und Ostseite) angeordnet werden miuissen
und diese Raume keine offenbaren Fenster in Fassaden, die der landwirtschaftlichen
Hofstelle zugewandt sind, erhalten durfen.

Mit den Festsetzungen zum passiven Schallschutz (Raumsituierung, nicht zu offnende

Fenster, Nachweis Einhaltung der Bauvorschriften gem. DIN 4109) kann die Einhaltung
der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahrleistet werden.

7 Umweltschutz

Gemal Beschluss soll das Verfahren nach § 13b BauGB (Einbeziehung von AuBenbe-
reichsflachen in das beschleunigte Verfahren) durchgefiihrt werden.

Gemal 8§13 Abs. 3 des BauGB wird von einer Umweltprufung abgesehen.

Die Flachen innerhalb des Geltungsbereiches werden derzeit intensiv landwirtschaft-
lich genutzt oder dienen als private Grunflachen. Die Flachen, welche am westlichen
Baugebietsrand an das kartierte Biotop angrenzen, werden auch in Zukunft lediglich

als offentliche Grunflachen ausgewiesen und bleiben somit unversiegelt.

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt



Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim
Bebauungsplan ,,Am Berg“ Begriindung zur Planfassung vom 10.06.2021

8 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keinerlei Denkmaler kartiert.

Bei Bauarbeiten eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Melde-
pflicht an das Bayerische Landesamt fur Denkmalpflege oder der Unteren Denkmal-
schutzbehorde gemabB Art. 8 Abs. 1-2 DschG. Ein entsprechender Hinweis erfolgt auf
dem Plan unter Punkt IIb (Hinweise durch Text) Nr. 4.

9 Flachenbilanz

Die Nutzungen im Anderungsbereich des Bebauungsplanes stellen sich wie folgt dar:

Bruttobauflache ca. 1,38 ha 2 100,0 %

abzuglich
Verkehrsflachen ca. 0,11 ha 2 7,9 %
Grunflachen
(offentlich+pri- ca. 0,57 ha =2 41,3 %
vat)
Nettobauland ca. 0,70 ha =2 50,8 %

10 Altlasten
Flachen mit ausgewiesenen Altlasten sind nicht bekannt. Auf den bisher landwirt-

schaftlich genutzten Flachen werden auch keine belasteten Boden, welche besonde-
rer Behandlung bedurfen, erwartet.

11 Verfahrensablauf

Der Gemeinderat der Gemeinde Martinsheim/ OT Gnotzheim hat in seiner Sitzung am
04.12.2017 beschlossen den Bebauungsplan ,,Am Berg* als MaBnahme zur Einbezie-
hung von AuBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren gem. § 13b BauGB auf-
zustellen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes (in der Fassung vom 23.09.2019) mit Begriindung (in
der Fassung vom 03.06.2020) wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegt.

Die Abwagung der hierzu eingegangenen Stellungnahmen erfolgte in der Sitzung vom
17.05.2021.

Ausgefertigt:

Martinsheim, 13.12.2021
GEMEINDE MARTINSHEIM

Rainer Ott
1. Burgermeister

Horn Ingenieure GmbH & Co. KG, Eibelstadt


ebert
Text-Box
Ausgefertigt:

Martinsheim, 13.12.2021
GEMEINDE MARTINSHEIM




Rainer Ott
1. Bürgermeister


